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         Anlage 04 zur VO/0134/10 

 

Bebauungsplan Nr. 1147 – Konradswüste - 
Würdigung der zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingebrachten An-
regungen und Stellungnahmen  
 
1. Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB 

 
1.1 Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid (28.07.2010) 

 
1.1.1 Stellungnahme: 

Die Industrie- und Handelskammer spricht sich dafür aus, die Belange der ansässigen Ge-
werbetreibenden angemessen zu berücksichtigen, um die Unternehmen nicht zu beeinträch-
tigen. Sie schlägt vor, eine qualifizierte Bestandssicherung nach § 1 Abs. 10 BauNVO vorzu-
sehen, um die Unternehmen im „Reinen Wohngebiet“ planungsrechtlich ausreichend abzus i-
chern. 
 
Berücksichtigung: Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Nach telefonischer Rücksprache mit der Industrie- und Handelskammer handelt es sich bei 
den genannten Unternehmen um Kleinstbetriebe mit meist nur einem/r Beschäftigten/r, die 
ihr Gewerbe in ähnlicher Weise wie freiberuflich Tätige in Wohngebäuden ausüben. Lager-
gebäude mit Warenumschlag oder gewerbliche Bauten mit Verkaufs- oder Ausstellungsräu-
men bestehen nicht.  
Dem Wunsch nach einer stärkeren planungsrechtlichen Bestandssicherung der Unterneh-
men soll durch die Änderung der Festsetzung zur Art der Nutzung von „Reines Wohngebiet“ 
in „Allgemeines Wohngebiet“ (mit Ausnahme eines von besonderer Wohnruhe gekennzeich-
neten Bereichs) entsprochen werden. Die vorliegende Art der gewerblichen Betätigung ist 
damit durch die Festsetzungen gedeckt. Insofern ist der Fortbestand dieser Unternehmen 
durch die Aufstellung des Bebauungsplans nicht bedroht. Eine Absicherung über eine so 
genannte Fremdkörperfestsetzung nach § 1 Abs. 10 BauNVO wird als nicht notwendig 
erachtet.  
 
1.1.2 Stellungnahme: 

Die Industrie- und Handelskammer weist ferner darauf hin, dass der kleine Wein- und Spiri-
tuosenladen im Rahmen der Festsetzungen als ausnahmsweise zulässige Nutzung Berück-
sichtigung finden kann und soll. 
 
Berücksichtigung: Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Der Anregung soll durch die oben dargelegte Änderung der Festsetzung der Art der Nutzung 
gefolgt werden. Das im „Allgemeinen Wohngebiet“ breitere mögliche Nutzungsspektrum hin-
sichtlich der Versorgung etwa mit Läden oder sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben 
eröffnet zumindest die im Hinblick auf die isolierte Ortsrandlage der Siedlung sinnvolle Mög-
lichkeit einer besseren Versorgung des Plangebiets. 
 
 
1.2 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung Krefeld (05.08.2010) 

 
Stellungnahme:  

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW weist daraufhin, dass Entschädigungsansprüche, die 
durch das Vorhandensein oder den Betrieb der auf der in ca. 320 m Entfernung liegenden 
BAB 1 ergeben oder ergeben können - z.B. Geräuschbelästigungen - , nicht geltend ge-
macht werden könnten. 
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Berücksichtigung: Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Nach allem, was im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau der BAB 1 durch 
den Landesbetrieb Straßenbau ermittelt und prognostiziert wurde, ist eine Überschreitung 
der Orientierungswerte nach DIN 18005 für Teile des Plangebiets von tagsüber bis zu 7 dB 
(A) und nachts von bis zu 10 dB (A) durch Verkehrslärm zu verzeichnen (rechnerischer Beur-
teilungspegel). Nach den vorliegenden Unterlagen wurden die Möglichkeiten des aktiven 
Lärmschutzes in dem Planfeststellungsverfahren, soweit wirtschaftlich vertretbar, ausge-
schöpft. Für einige besonders betroffene Grundstücke wurden darüber hinaus Entschädi-
gungsansprüche für Kosten des passiven Lärmschutzes dem Grunde nach eingeräumt. Da 
die vormals entscheidungserheblichen DTV-Prognosewerte (Prognosehorizont 2010) bisher 
nicht überschritten wurden, wird auch kein weiterer Handlungsbedarf gesehen. Für den be-
troffenen Gebäudebestand im Plangebiet wird die Immissionsproblematik damit als bereits 
erschöpfend bearbeitet betrachtet. 
 
Im Bezug auf die durch den Bebauungsplan ermöglichten Neubauten soll ein Hinweis auf die 
bestehende Vorbelastung durch Verkehrslärm in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
 
 
1.3 WSW Energie und Wasser AG (20.07.2010) 

 
Stellungnahme: 

Die Wuppertaler Stadtwerke weisen darauf hin, dass die in der Begründung unter dem Punkt 
4.2 beschriebene Erneuerung der Kanalisation nicht erfolge. Planungen zum Ausbau des 
Kanalnetzes würden derzeit nicht weiterverfolgt, so dass Regenwasserkanäle im Plangebiet 
nicht flächendeckend vorhanden seien und die Aufnahmekapazität der vorhandenen Re-
genwasserkanäle begrenzt sei. Daher könne einer zusätzlichen Versiegelung der Flächen 
durch neue Bebauungen von Seiten der WSW Energie & Wasser AG nur nach hydraulischer 
Prüfung zugestimmt werden. 
 
Die vorhandenen Regenwassereinleitungen würden momentan ohne wasserrechtliche Ge-
nehmigung betrieben. Die WSW Energie & Wasser AG werde aber in diesem Jahr eine Er-
laubnis bei der Unteren Wasserbehörde beantragen. 
 
Berücksichtigung: Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Die in der Begründung aufgeführte Behauptung, die Kanäle würden erneuert, beruhte auf 
einem Missverständnis und ist entsprechend korrigiert worden.  
Auf die Notwendigkeit der hydraulischen Prüfung bzw. der Zustimmung der WSW Wasser 
und Energie AG als Grundlage für die Bebaubarkeit von Flächen wird im Bebauungsplan 
hingewiesen. 
Die Lösung der wasserrechtlichen Probleme im Zusammenhang mit der Niederschlagsent-
wässerung kann und soll - wie die WSW Wasser und Energie AG selbst und in Übereins-
timmung mit der Unteren Wasserbehörde schreibt - im Rahmen eines wasserrechtlichen 
Verfahrens erfolgen. Insofern muss dieser Aspekt an dieser Stelle im Rahmen der Bauleit-
planung nicht weiter verfolgt werden. 
 
 
1.4 Kampfmittelbeseitigungsdienst (24.08.2010) 
 
Stellungnahme 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) weist darauf hin, dass die Existenz von Kampfmit-
telresten im Plangebiet nicht gänzlich ausgeschlossen werden könne. Er empfiehlt, im Zu-
sammenhang mit Baumaßnahmen entsprechende Vorarbeiten (geophysikalische Untersu-
chung, ggf. abschieben der Geländeoberfläche). 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Teilbereich des Plangebietes nicht ausgewertet 
werden konnte. In diesem Bereich seien Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszufüh-
ren. Bei Aushubarbeiten mittels Erdbaumaschinen werde eine schichtweise Abtragung um 
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ca. 0,50 m sowie eine Beobachtung des Erdreichs hinsichtlich Veränderungen wie z.B. Ver-
färbungen, Inhomogenitäten empfohlen. Generell seien Bauarbeiten sofort einzustellen, so-
fern Kampfmittel gefunden werden. In diesem Fall sei die zuständige Ordnungsbehörde, der 
KBD oder die nächstgelegene Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen. 
 
Berücksichtigung: Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Im Bebauungsplan sollen entsprechende Hinweise, insbesondere auf den nicht auswertba-
ren Bereich und die dort gebotene besondere Vorsicht bei Erdarbeiten, aufgenommen wer-
den. 
 
 
2. Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB 
 
 
2.1 Bürgerdiskussion am 09.06.2010 
 
2.1.1 Stellungnahme 
Mehrere Anwohner bemängeln, dass der Geltungsbereich nicht, wie bereits in der Sitzung 
der Bezirksvertretung Heckinghausen am 05.02.2010 gefordert, auf die südlichen und sü-
döstlichen Teile des bebauten Bereichs ausgedehnt worden ist. Dies sei aus ihrer Sicht er-
forderlich, um Auswüchse, wie sie in anderen Siedlungen aufgetreten seien, zu verhindern. 
Außerdem gehörten die bezeichneten bebauten Bereiche zu der in den 1930er Jahren ange-
legten Siedlung Konradswüste. 
 
Berücksichtigung: Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 

Der südliche Bereich soll, der Anregung folgend, mit den drei Reihenhausgruppen an der 
Straße Konradshöhe als noch weitgehend unverfälscht erhaltener Teil der historischen Sied-
lung mit in den Geltungsbereich aufgenommen werden. Der südöstliche Bereich soll dage-
gen außen vor bleiben, da es sich hier um ein um die ehemalige Hofschaft Konradswüste 
entstandenes Konglomerat von Gebäuden handelt, die nicht unmittelbar und nur zum kleinen 
Teil den städtebaulich planvoll angelegten Siedlungsteilen zugeordnet werden können. Die 
Bebaubarkeit ergibt sich hier aus den Vorschriften des § 34 des Baugesetzbuchs. Weiterge-
hende Regelungserfordernisse im Bezug auf die städtebauliche Gestaltung werden hier nicht 
gesehen, da etwa eine besondere städtebauliche Eigenart, die gestalterische Festsetzungen 
rechtfertigte, in dem Bereich nicht ablesbar ist. 
 
2.1.2 Stellungnahme 

Ein Anwohner befürchtet, dass bei einer weiteren Bebauung Feuerwehrfahrzeuge die 
schmalen Straßen nicht mehr befahren könnten, da die Straßen bereits jetzt durch ruhenden 
Verkehr stark belastet seien. 
 
Berücksichtigung: Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

Die Erschließung ist in ihrer Dimensionierung ausreichend breit für anfahrende Rettungs-
fahrzeuge. Notwendige Stellplätze einer etwaigen Neubebauung sind auf den Vorhaben-
grundstücken zu errichten, so dass hier keine zusätzliche Belastungen der Erschließungs-
straßen mit ruhendem Verkehr zu besorgen sind.  
Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fallen in die Zuständigkeit der Ordnungsbehör-
den und sind im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu berücksichtigen. 
 
2.1.3 Stellungnahme 

Ein Anwohner schlägt vor, die Kartengrundlage der für die Entwässerung angelegten Pläne 
als Grundlage für den Bebauungsplan zu verwenden. 
 
Berücksichtigung: Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
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Die genannten Plangrundlagen genügen nicht den technischen Anforderungen an der Erstel-
lung eines Bebauungsplans. 
 
2.1.4 Stellungnahme 

Ein Anwohner bezweifelt die Erforderlichkeit des Bebauungsplans. Dieser bringe Einschrän-
kungen mit sich, die nicht notwendig seien.  
 
Berücksichtigung: Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
Zur Frage der Erforderlichkeit eines Bebauungsplans schreiben Ernst/Zinkahn/Bielenberg 
unter Bezugnahme auf einen Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG Beschl. v. 
11.05.1999; 4 BN 15.99): „Nicht erforderlich sind nur solche Bauleitpläne, die einer positiven 
planerischen Konzeption entbehren und ersichtlich der Förderung von Zielen dienen, für de-
ren Verwirklichung die Bauleitplanung nicht bestimmt ist“ (Ernst et al. 2010: 69). Beide Tat-
bestandsmerkmale sind hier nicht erfüllt. Der Plan trifft Regelungen zur weiteren baulichen 
Entwicklung und städtebaulichen Gestaltung der Siedlung Konradswüste. Ausgangspunkt 
war die Genehmigung und der Bau von Reihenhäusern, die Unruhe in das Gebiet hineinget-
ragen haben. Mit dem Plan soll einer weiteren Veränderung der in Ansätzen noch erkennba-
ren städtebaulichen Eigenart des Gebiets entgegengewirkt werden und eine weitere Verdich-
tung durch Reihenhäuser verhindert werden. Insofern wird die Erforderlichkeit des Plans - 
und auch der damit verbundenen Einschränkungen - bejaht. 
 
 
2.2 Schriftlich eingegangene Stellungnahmen 
 
2.2.1 Anwohnerin (30.06.2010) 
 
2.2.1.1 Stellungnahme 
Die Anwohnerin bezweifelt die städtebauliche Erforderlichkeit des Plans. Die bestehenden 
planersetzenden Vorschriften reichten zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung aus. 
Sie sehe keine städtebauliche Fehlentwicklung, die ein planerisches Gegensteuern erforder-
te. 
 
Berücksichtigung: Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

Zur Frage der Erforderlichkeit eines Bebauungsplans schreiben Ernst/Zinkahn/Bielenberg 
unter Bezugnahme auf einen Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG Beschl. v. 
11.05.1999; 4 BN 15.99): „Nicht erforderlich sind nur solche Bauleitpläne, die einer positiven 
planerischen Konzeption entbehren und ersichtlich der Förderung von Zielen dienen, für de-
ren Verwirklichung die Bauleitplanung nicht bestimmt ist“ (Ernst et al. 2010: 69).  
 
Die Meinung der Einwenderin wird vor dem Hintergrund der angeführten Rechtsprechung 
nicht geteilt. Erstens werden Ziele, zu deren Förderung die Bauleitplanung nicht bestimmt ist, 
erkennbar nicht verfolgt. Zweitens ist eine planerische Konzeption, die dem Bebauungsplan 
zugrunde liegt, in der Begründung ausführlich niedergelegt. Ausgangspunkt ist die planeri-
sche Sicherung der Siedlung Konradswüste als ein von Familienheimen geprägtem Wohn-
gebiet mit einer in Ansätzen noch erkennbaren städtebaulichen Eigenart und die Verhinde-
rung einer weiteren Verdichtung durch Reihenhäuser. Hierzu werden Festsetzungen getrof-
fen, die - am Bestand orientiert - Regelungen für die geordnete städtebauliche Entwicklung 
darstellen. Allein dies reichte für die Erforderlichkeit eines Bebauungsplans, der in einem 
nach § 34 BauGB zu beurteilenden Gebiet aufgestellt wird, bereits aus. 
Das von der Einwenderin angeführte Fehlen einer städtebaulichen Fehlentwicklung als zwin-
gende Grundlage planerischen Einschreitens wäre kein Grund, keine Bauleitplanung zu be-
treiben. Vielmehr kann es für die Gemeinde vernünftigerweise geboten sein, im Sinne vor-
beugenden Handelns tätig zu werden, bevor Fehlentwicklungen eintreten. Da im vorliegen-
den Fall die Genehmigung und der Bau von Reihenhäusern bereits Unruhe in das Gebiet 
hineingetragen haben, wird ein Planungserfordernis umso mehr gesehen. 
 



 5 

 
2.2.1.2 Stellungnahme 

Die Anwohnerin sieht in der geplanten Festsetzung eines „Reinen Wohngebietes“ die von ihr 
im Plangebiet innerhalb eines Wohngebäudes ausgeübte freiberufliche Tätigkeit gefährdet. 
Sie befürchte die Kollision mit dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot und die Begrün-
dung nachbarlicher Abwehransprüche insbesondere mit Blick auf den durch ihre Tätigkeit 
ausgelösten Quell- und Zielverkehr. Die Anwohnerin schlägt stattdessen die Festsetzung 
„Allgemeines Wohngebiet“ vor. 
 
Berücksichtigung: Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Zur stärkeren Berücksichtigung der freien Berufe soll die Festsetzung „Reines Wohngebiet“ 
mit Ausnahme eines kleinen, von besonderer Wohnruhe gekennzeichneten Bereichs, in „Al l-
gemeines Wohngebiet“ (§ 4 BauNVO) geändert werden. Das etwas breitere Nutzungsspekt-
rum des „Allgemeinen Wohngebiets“ kommt auch dem im Rahmen einer telefonischen 
Rücksprache mit der Einwenderin geäußerten und nachvollziehbaren Wunsch nach besserer 
Versorgung der Siedlung entgegen. Zumindest die Möglichkeit, andere Nutzungen zu etab-
lieren, die einen Beitrag zur besseren Versorgung der Siedlung leisten können, soll offen 
gehalten werden. 
 
 
2.2.1.3 Stellungnahme 

Die Anwohnerin regt an, Nebenanlagen auch außerhalb der überbaubaren Flächen zuzulas-
sen. 
 
Berücksichtigung: Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Der Plan lässt Nebenanlagen auch außerhalb der überbaubaren Flächen zu, soweit es sich 
nicht um die Vorgartenzone zwischen Straßenbegrenzungslinie und Baugrenze bzw. Bauli-
nie handelt. Die bestehenden offenen Vorgartenzonen, die optisch den schmalen Straßen-
querschnitt kompensieren und ein charakteristisches Merkmal der städtebaulichen Gestal-
tung der Siedlung Konradswüste sind, sollen so erhalten werden. Insofern wird der Anregung 
zum Teil entsprochen. 
 
 
2.2.2 Anwohnerin (10.08.2010) 

 
Stellungnahme 

Die Anwohnerin möchte für ihr Grundstück Am Hufeisen 9 im rückwärtigen Bereich Baurecht 
für ein kleines Wohngebäude. 
 
Berücksichtigung: Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Der Anregung wird gefolgt. Die Bebauung des Grundstücksteils zur Straße Wüsterfeld hin ist 
im Sinne einer Vervollständigung der östlichen Randbebauung der Straße Wüsterfeld städ-
tebaulich sinnvoll. Ein entsprechendes Baufeld ist nunmehr im Plan enthalten. 


